
Verbandsgemeindewerke Winnweiler, Jakobstraße 29, 67722 Winnweiler entgelt@winnweiler-vgwerke.de 

Abgabe bis spätestens Donnerstag, 15. Januar 2026 
(Ausschlussfrist) 

 
         
              
(Name, Vorname)      (Straße, Nr.)  
 
              
Verbandsgemeindewerke     (Ort)   
Jakobstraße 29       
              
67722 Winnweiler      (Telefon-Nr.) 
 
              
per Fax: 0 63 02 – 6 02 - 88      (Kunden-Nr.) 
 
 
Antrag auf Abzug von Frischwasser bei der Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren 2025 
gemäß § 20 Abs. 4 Entgeltsatzung Abwasser vom 14.07.2016. 
 
Hiermit stelle ich einen Antrag auf Abzug von Wassermengen bei der Berechnung der Schmutzwas-
sergebühren für 
 

 
A) Viehhaltung (Stichtag 04.12.2025) 
 
                 Pferde       á 12,00 m³ =     m³ 
                 Rinder bei gemischtem Bestand   á   7,92 m³ =     m³ 
                 Rinder bei reinem Milchviehbestand   á 12,00 m³ =     m³ 
                 Schweine bei gemischtem Bestand   á   1,92 m³ =     m³ 
                 Schweine bei reinem Zuchtschweinbestand  á   3,96 m³ =     m³ 
                 Schafe bei ganzjähriger Bedarfsdeckung aus  

der öffentlichen Wasserversorgung  á   0,60 m³ =      m³ 
 

B) Bewirtschaftete Fläche 
                 ha Obstbau      á   8,00 m³ =     m³ 
                ha Ackerbau      á   2,00 m³ =     m³ 
 
Auf dem Anwesen, auf dem die Wasserabnahme für Viehhaltung und die bewirtschaftete Fläche 
erfolgte, lebten im Jahr 2025    Personen das ganze Jahr 

und zusätzlich    Personen   Monate  lang 
und zusätzlich    Personen   Monate lang. 

 
Mir ist bekannt, dass Absetzungsmengen entfallen, wenn für den Gebührenschuldner 35 m³ je 
Haushaltsangehörigem und Jahr unterschritten werden. 
Sollte der nach § 20 Abs. 5 ESA mögliche pauschale Abzug von 10 v.H. der Wassermenge für mich 
günstiger als o.a. Berechnung sein, so gilt dieser Antrag als nicht gestellt. 
 
Ich versichere, dass diese Angaben den Tatsachen entsprechen. 
 
 
    
(Ort, Datum)             (Unterschrift) 


